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Kleine Anfrage 3910 
 
der Abgeordneten Monika Pieper und Michele Marsching   PIRATEN 
 
 
 
Welche Folgerungen zieht die Landesregierung aus den Urteilen des Bundesverwal-
tungsgerichts zur Nichtbewertung von Rechtschreibleistungen? 
 
 
 
Am 29. Juli 2015 hat sich das Bundesverwaltungsgericht in zwei Urteilen (BVerwG 6 C 
33.14, BVerwG 6 C 35.14) zu Hinweisen auf Nichtbewertung von Rechtschreibleistungen in 
bayerischen Abiturzeugnissen grundlegend zu Fragen des Notenschutzes für Schülerinnen 
und Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwächen geäußert. Das Bundesverwaltungsgericht 
stellt dabei fest, der Gesetzgeber habe zu entscheiden, ob die Rechtschreibleistungen legas-
thener Schüler mit Rücksicht auf deren Behinderung bei der Notengebung insbesondere in 
der Abiturprüfung nicht bewertet werden sollen. Ein bloßer Erlass reiche dafür nicht aus. Als 
Reaktion auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts fordert der Bundesverband Legas-
thenie und Dyskalkulie, dass die Länder schnellstmöglich die notwendigen Gesetzesgrund-
lagen schaffen, um die Rechtsbasis für einen Notenschutz zu verankern. Mit Änderungen der 
Schulgesetze müsse es den Schulen ermöglicht werden, die individuellen Belange der Schü-
lerinnen und Schüler anforderungsgerecht zu berücksichtigen. Die Gewährung eines Noten-
schutzes bis einschließlich der Abschlussprüfung sei dabei zielführend, um eine Chancen-
gleichheit zu schaffen und die Berufswahl nicht einzuschränken. 
 
Auch in Nordrhein-Westfalen erlaubt der Runderlass zur Förderung von Schülerinnen und 
Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 
(LRS) Maßnahmen des Notenschutzes. Doch eine gesetzliche Grundlage für einen Noten-
schutz fehlt bislang im Schulgesetz NRW. Die AO-GOst ermöglicht zwar Nachteilsausgleiche 
bei den zentralen Prüfungen zum Abitur, sieht hier aber keine Maßnahmen zum Notenschutz 
vor. In der Arbeitshilfe „Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen, Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und/oder besonderen 
Auffälligkeiten für die Gymnasiale Oberstufe sowie für die Abiturprüfung – Eine Orientie-
rungshilfe für Schulleitungen“ des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wird ausge-
führt, die Genehmigung eines Notenschutzes in besonders schweren Beeinträchtigungen 
des Lesens und Rechtschreibens sei in der Sekundarstufe II nicht möglich, da dies mit einem 
KMK-Beschluss unvereinbar sei. 
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Vor dem diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Welche schulrechtlichen Änderung plant die Landesregierung zum Notenschutz? 
 
2. In welchem Zeitraum plant die Landesregierung die erforderlichen schulrechtliche Än-

derungen zum Notenschutz? 
 
3. Wie bewertet die Landesregierung im Hinblick der Urteile des Bundesverwaltungsge-

richts die bestehende KMK-Empfehlung, welche Notenschutz in der Sekundarstufe II 
und im Abitur ausschließt?  

 
 
 
Monika Pieper 
Michele Marsching 
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